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V o r w o r t . 

Äufsere und innere Gründe haben zu einer Teilung des dritten 
Bandes geführt,  mit welchem nach dem früheren  Plane das Hand-
buch des Seerechts abgeschlossen werden sollte. Der vorliegende 
Band bringt die Darstellung nur des Frachtvertrages; die Be-
handlung der übrigen noch zu erörternden Schuldverhältnisse des 
Seerechts bleibt einem weiteren Bande vorbehalten. Es wird auf 
diese Weise ein übermäfsiges Anschwellen des dritten Bandes und 
eine gegenwärtig sonst nicht zu vermeidende, erhebliche Ver-
zögerung seines Erscheinens verhindert. Sie wäre um so weniger 
erwünscht, als das Seefrachtgeschäft  in besonders hohem Grade 
von den Ereignissen des Weltkrieges in Mitleidenschaft gezogen 
worden, und damit auch für die Geschichte des Seefrachtrechts 
ein wichtiger Abschnitt gegeben ist. So weit der Krieg die Güter-
beförderung  zur See nicht lahmgelegt hat, sind die Bedingungen, 
unter denen sie erfolgt,  gegenüber der Friedenszeit völlig ver-
ändert. Das Seefrachtrecht  gehört zwar zu den wenigen Teilen 
des Privatrechts, bei deren Gestaltung von jeher der Fall eines 
Kriegsausbruchs überhaupt ins Auge gefafst  worden ist. Aber 
die daraus erwachsenen besonderen Vorschriften  verschwinden gegen-
über dem tief eingreifenden Kriegsrechte selbst, das den Seefracht-
vertrag hinsichtlich seiner Abschliefsung und seines Inhalts in 
weitem Umfang unter die Herrschaft  zwingender Gebote und Ver-
bote gestellt und so die Anwendung und Fortentwicklung des See-
frachtrechts  für unbestimmte Zeit aus ihren bisherigen Bahnen 
gelenkt hat. 



V I I I Vorwort. 

Unter den augenblicklichen Verhältnissen hat der Druck dieses 
Bandes naturgemäfs nur langsam vorschreiten können. Bei der 
Korrektur hat mich mein verehrter Kollege, Herr Professor 
Dr. Wedemeyer , freundlichst unterstützt, dem ich auch für 
wertvollen sachlichen Rat herzlich zu danken habe. 

K i e l , 15. Juli 1918. 
Max Pappenheim. 
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Dritter Abschnitt. 

Der Frachtvertrag1. 

Einleitung. 
Unter den Schuldverhältnissen des Seehandelsrechts steht das 

dem Frachtvertrag entspringende seiner Bedeutung nach an erster 
Stelle. Von Alters her ist die Benutzung des Schiffes  zur Be-
förderung  von Gütern eine der wichtigsten, seit Ausbildung eines 
Seehandels ist sie die wichtigste unter den verschiedenen Arten 
der Verwendung des Schiffes.  Zu gutem Teile hat sich daher 
auch das besondere Recht des Seehandels für die Güterbeförderung 
und im Hinblick auf sie entwickelt. Die Rechtsform aber, deren 
sie sich bediente, war schon im Altertum und ist wiederum seit 
dem späteren Mittelalter vornehmlich der Frachtvertrag 2. Die 

1 Literatur (abgesehen von den insgesamt in Betracht kommenden Werken, 
die das Seerecht oder Handelsrecht überhaupt systematisch oder kommentierend 
behandeln) : W ü s t e n d ö r f e r ,  Studien zur modernen Entwicklung des Seefracht-
vertrags, Bd. I (Dresden 1905—1909); Gütschow, Die Reform und Vereinheit-
lichung des Seerechts durch Rückkehr zum allgemeinen Frachtrecht, Ham-
burg 1911; S c r u t t o n , The Contract of Affreightment  as expressed in Charter-
parties and Bills of Lading, 7. Ausg. 1914 von Scru t ton und M a c k i n n o n 
(im folgenden ist die 6. Ausgabe von 1910 benutzt), C a r v e r , A Treatise on 
the Law relating to the Carriage of Goods by Sea, 5. Ausg., London 1909; 
H u t c h i n s o n , A Treatise on the Law of Carriers as administered in the 
Courts of the United States, Canada and England, 3. Ausg. von J. Scot t 
Mat thews und W. F. D i c k i n s o n , Chikago 1906, 3 Bände; L u n d g r e n , 
Om befraktning och deraf härledda rättsförhällanden, Stockholm 1883; 
H a m m a r s k j o l d , Om fraktaftalet och dess vigtigaste rättsföljder (akad. afh.) 
Upsala 1886; Johs. J a n t z e n , Befragtningsklausuler  og Havarier, 2. Aufl., 
Kristiania 1904; C a l a m a n d r e i , I l contratto di trasporto terrestre e marittimo, 
Torino 1887; P i p i a , 11 contratto di noleggio e la polizza di carico, Torino 1893; 
Mo lengraa f f , Étude sur le contrat d'affrètement (in Rev. de droit internat, 
public et privé XIV, 1882). S. ferner  die unten S. 6 Anm. 2 und zu § 15 ge-
nannten Schriften. 

2 Zu seiner Geschichte im allgemeinen vgl. W a g n e r I § 2; Gold-
schmidt, Handb.3 I 1, 1 S. 336 f., 341 ff.;  von A m i r a , Nordgerm. Obliga-

1* 



4 Drittes Buch. Dritter Abschnitt. Der Frachtvertrag. 

dem 19. Jahrhundert entstammenden Handelsgesetzbücher und See-
gesetze haben ihn der Hauptsache nach gemäfs den Formen ge-
regelt, in denen sich der Verkehr etwa bis zur Mitte jenes 
Jahrhunderts bewegte. Für das deutsche HGB. von 1897 gilt 
dies um so mehr, als das Seehandelsrecht seines vierten Buches 
in allem Wesentlichen nur eine Wiederholung der entsprechenden 
Vorschriften  des ADHGB. von 1861 darstellt. Man hat an-
scheinend übersehen, dafs auch die erneute Veröffentlichung  eines 
sachlich unveränderten Gesetzes der selbständigen Bedeutung nicht 
ermangelt. Der Staat bekennt sich durch sie von neuem zu dem 
Inhalt des Gesetzes. Ein Gewohnheitsrecht, durch das eine Vor-
schrift  des früheren  Gesetzes aufgehoben wäre, würde seinerseits 
durch deren Neuveröffentlichung  aufgehoben werden. Aber auch 
die Auslegung des Gesetzes in einer den veränderten Verhältnissen 
Rechnung tragenden Art wird durch die erneute Feststellung des 
Staatswillens erschwert. Eben dies ist im vorliegenden Falle be-
sonders zu bedauern. 

Von der Umwälzung, die das 19. Jahrhundert dem Seehandels-
betriebe vermöge der veränderten Technik, Handelsorganisation 
und allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gebracht hat, ist 
in vollem Mafse auch das Frachtgeschäft  in Mitleidenschaft ge-
zogen worden1. Sein Recht aber hat der von der Gesetzgebung 
im Stiche gelassene Verkehr auf eigene Hand den veränderten 
Verhältnissen nach Möglichkeit anzupassen gewufst. Als Mittel 
hierzu stand ihm neben der Ausbildung von Ortsgebräuchen vor-
nehmlich die Parteienabrede zur Verfügung. In umfassendstem 
Mafse verwendet, hat sie bewirkt, dafs das Gesetzesrecht des Fracht-
vertrages grofsenteils durch ein gewillkürtes Recht verdrängt worden 
ist2 . Der so gegebene Zustand hat aber erhebliche Mifsstände im 

tionenrecht 1 650ff.,  I I 788; P a p p e n h e i m , Geschichtl. Entwicklung S. 138ff.; 
Brandis I § 2; Rehme in E h r e n b e r g s Handb. I 58, 106, 176f., 224f., 
227; O l i v e r , Historia del deiecho en Cataluüa I I I 275ff.  (nach Cost. v. Tortosa); 
A s h b u r n e r , The lihodian Sea-law S. CLXXIXff.;  Ad. Schaube, Handels-
geschichte der roman. Völker pasbim (vgl. Sachregister s. v. Frachtpreis und 
Frachtverträge; M a r t e n s , Der Seefrachtvertrag  in Marseille im 13. Jahrh. 
(Kiel. Diss. 1911); Frachtlohn und Befrachtung des Schiffes  nach dem Gewohn-
heitsrecht von Marseille (veröffentlicht  von Z e l l e r in Z. f. HR. LXX1Y 329ff.); 
C. Moers, Der Seetrachtvertrag n. d. Consolât del Mar und dem modernen 
span. Handelsrecht (Heidelb. Diss. 1916); Vogel , Gesch. d. deutschen See-
schiffahrt  I 369 f., 387 ff.  Auf das einzelne ist unten an seinem Ort einzugehen. 

1 Vgl. die Anführungen unten S. 5 Anm. 2. 
2 Die Frage, inwieweit wegen unrichtiger Auslegung rechtsgeschäftlicher 
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Gefolge. Auf die Dauer mufs er der Achtung vor einem Gesetze 
Abbruch tun, dessen Geltung nur noch auf dem Papier steht. Die 
dem freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte überlassene Rechts-
erzeugung führt  leicht zu einem Rechte nur des Stärkeren \ Aus 
dem Nebeneinander auch an sich sachentsprechender Abreden und 
nicht wegbedungener, teilweise nicht wegbedingbarer Gesetzes-
vorschriften  ergeben sich nicht selten Zwittergebilde, in denen 
altes und neues Recht unharmonisch verbunden sind. 

Der Darstellung des geltenden Rechts aber erwachsen aus dem 
geschilderten Zustande besondere Schwierigkeiten. Sie mufs gleicher-
mafsen dem bestehenden Gesetz und den auf seine Ausschaltung 
abzielenden Parteienabreden gerecht werden. In ihnen können 
Handelsgebräuche und Gewohnheitsrechtssätze zum Ausdruck ge-
langen oder ausgebildet werden, begründete Ansprüche an die Aus-
legung des Gesetzes oder an seine Umgestaltung gemäfs den ver-
änderten Lebensverhältnissen erhoben werden. Ob dies zutrifft 
oder nicht, ob überhaupt die Vereinbarungen der Parteien iuris 
civilis adiuvandi, supplendi oder corrigendi gratia getroffen  worden 
sind, läfst sich nur für den Einzelfall und nach Feststellung des 
Gesetzesinhalts selbst bestimmen. Dabei hat die Auslegung des 
Gesetzes selbstverständlich als obersten Leitsatz stets im Auge zu 
behalten, dafs das Gesetz eine vernünftige Lebensordnung sein will. 
Die Auslegung darf  aber nicht zur Umdeutung werden, wenn nicht 
die Rechtssicherheit gefährdet sein soll. 

Der Erkenntnis, dafs das Gesetzesrecht des Frachtvertrages, 
wie es zumal im HGB. enthalten ist, einer Revision dringend be-
dürftig ist, wird man sich nicht länger verschliefsen dürfen 2. Eine 
wie vortreffliche,  gesetzgeberische Leistung es auch darstellt, vor 
dem Veralten hat es dadurch nicht geschützt sein können. Bereits 
zur Zeit seiner Entstehung hatten sich die Veränderungen in den 
tatsächlichen Verhältnissen teils vollzogen, teils vorbereitet, die 
dem Seehandelsverkehr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Erklärungen das Rechtsmittel der Revision Platz greift, hat daher hier be-
sondere Wichtigkeit; über sie neuerdings Ö r t m a n n , Rechtsordnung und Ver-
kehrssitte §§ 56 ff.,  ferner  RG.CS. LXXXI , Nr. 25, LXXXVI 284, LZ. X 319 Nr. 14. 

1 Vgl. unten § 1 Nr. V , ferner  P a p p e n h e i m in der Festschrift für 
Georg Cohn (1915) S. 292 f. 

2 Vgl. hierzu P a p p e n h e i m , Die Revisionsbedürftigkeit des deutschen 
Seehandelsrechts (Kieler Rektoratsrede 1901) S. 13 ff,  Weltwirtschaftl. Arch. 
11 76ff.;  W ü s t e n d ö r f e r  I ; Gütschow, Reform S. 5ff.,  Zeitschr. f. Vers.-
Wiss. X I I I 382 f. 


